
sieht für Unterhaltszahlungen in OECD-konformer Weise
die Steuerfreistellung im Gaststaat für jene Unterhalts- und
Ausbildungszahlungen vor, die aus Quellen außerhalb des
Gaststaates stammen, sowie für Ferialpraktikantenbezüge
bei nicht mehr als 183 Tagen pro Steuerjahr dauernder Be-
schäftigung im Gaststaat. Aufsichtsratsvergütungen sind gem
Art 18 in OECD-konformer Weise im Sitzstaat der Gesell-
schaft zu besteuern. Für private Ruhegehälter sieht Art 19 das
ausschließliche Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates
vor. Mangels anders lautender Sonderregelung gilt diese Re-
gelung auch für Sozialversicherungspensionen. Die Regeln
des Art 20 (Öffentlicher Dienst) hins „öffentlich-rechtlicher“
Aktiv- und Pensionsbezüge entsprechen dem OECD-Kon-
zept8). Die Besteuerung dieser Einkünfte hat demnach aus-
schließlich im Staat der öffentlichen Kasse zu erfolgen, so-
fern der Empfänger die Dienste nicht im anderen Staat leis-
tet und dort ansässig und ein Staatsangehöriger dieses Staa-
tes ist oder nicht ausschließlich dienstbedingt dort ansässig
geworden ist. Diese Regelungen gelten sinngemäß – unter
dem oa dargelegten Staatsbürgerschaftsvorbehalt – auch für
Ruhegehälter. Für Einkünfte iZm der Privatwirtschaftsver-
waltung des Staates gelten die allgemeinen Zuteilungsregeln.
Die Zuteilungsregel betreffend Einkünfte von Künstlern und
Sportlern (Art 21) teilt entsprechend dem OECD-MA9) das
Besteuerungsrecht an diesen Einkünften dem Tätigkeitsstaat
– unter Vorbehalt des so genannten „Künstlerdurchgriffs“
(Art 21 Abs 2) – zu. Abs 3 sieht Steuerbefreiung im Quellen-
staat für aus öffentlichen Mitteln geförderte und im Rah-
men eines Kulturübereinkommens ausgeübte Tätigkeiten
vor. Art 22 sieht das ausschließliche Besteuerungsrecht des
Ansässigkeitsstaates für andere Einkünfte, zB Drittstaatsein-
künfte, vor. 

5. Methoden zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung (Art 24)

Österreich wendet generell die Befreiungsmethode mit Pro-
gressionsvorbehalt an. Die VAE wenden generell die Methode
der Steueranrechnung an.

6. Sonstige Bestimmungen

Das DBA enthält in Art 23 eine Bestimmung betr die Rücker-
stattung von Steuern in Bezug auf gem DBA entlastungsfähige
Einkünfte. Diese Regelung sieht hiefür die Verwendung von
amtlichen Ansässigkeitsbescheinigungen zwingend vor. Das
Schlussprotokoll zu Art 23 sieht ausdrücklich vor, dass diese
Bestimmung die unmittelbare Steuerentlastung an der Quelle
nicht ausschließt, sofern die Abkommensberechtigung durch
eine amtliche Ansässigkeitsbescheinigung nachgewiesen wird.
Das DBA enthält auch das international übliche Diskriminie-
rungsverbot (Art 25 10)). Die Regelungen betreffend das inter-
nationale Verständigungsverfahren (Art 26) zur Lösung von
grenzüberschreitenden Steuerkonflikten entsprechen jenen
des OECD-MA11). Die für die Einbringung von Ansuchen
um Einleitung eines Verständigungsverfahrens maßgebliche
Fallfrist beträgt sohin drei Jahre ab der ersten Mitteilung 
der abkommenswidrigen Besteuerungsmaßnahme. Verständi-
gungsvereinbarungen sind ungeachtet der innerstaatlichen
Verjährungsfristen durchzusetzen. Hins der Amtshilfe (Art 27)
sieht das DBA den so genannten „kleinen“ Informations-
austausch vor und beschränkt damit den Austausch von steu-
errechtlich relevanten Informationen auf jene, die zur Durch-
führung des Abkommens erforderlich sind. 

Durch das Schlussprotokoll wird die Maßgeblichkeit der
Kommentare zum OECD-MA bzw zum UNO-MA für die
Auslegung der diesen MA nachgebildeten Bestimmungen
ausdrücklich klargestellt.

10) Vgl Art 24 OECD-MA.
11) Vgl Art 25 OECD-MA.

8) Vgl Art 19 OECD-MA.
9) Vgl Art 17 OECD-MA.
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Sinclair Collis: 
EuGH zur Aufstellung von Zigaretten-
automaten in Geschäftsräumlichkeiten

Der EuGH1) hat kürzlich in der Rs C 275/01, Sinclair Collis Ltd, zur Frage
der mehrwertsteuerlichen Behandlung der Aufstellung eines Zigaretten-

automaten in Geschäftsräumlichkeiten geurteilt, dass diese nicht als steuer-
befreite Grundstücksvermietung iSd Art 13 Teil B Buchst b der 6. MWSt-RL anzu-
sehen ist. Die Frage stellte sich in einem Rechtsstreit zwischen der Sinclair Collis
Ltd (SC) und den Commissioners of Customs & Excise über die auf einen Vertrag
zur Aufstellung von Zigarettenautomaten in Geschäftsräumlichkeiten anwend-
bare Mehrwertsteuerregelung2).

Dr. Dietmar Aigner
DDr. Georg Kofler
Universität Linz
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1. Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

Die Sinclair Collis Ltd stellte in Gasthäusern, Klubs und
Hotels Zigarettenautomaten auf, die sie betrieb und wartete.
Zu diesem Zweck schloss sie mit dem jeweiligen Eigen-
tümer dieser Geschäftsräume (Lokalinhaber) einen Vertrag

über die Bereitstellung derartiger Automaten gegen Zah-
lung eines vereinbarten prozentualen Anteils an den Brutto-
erträgen aus den Tabakverkäufen, die allgemein in den Ge-
schäftsräumen und insbesondere mittels der Automaten er-
zielt wurden. Nach diesem Vertrag wurden die Automaten
an einem Standort aufgestellt, den der Lokalinhaber als den
Standort benannte, der wahrscheinlich zu den höchsten
Verkaufszahlen führt. Der Lokalinhaber durfte jedoch nicht

1) EuGH 12. 6. 2003, Rs C 275/01, Sinclair Collis.
2) Dazu auch oV, Aufstellung eines Zigarettenautomaten im Geschäfts-

raum keine steuerbefreite Grundstücksvermietung, UR 2003, 348.



ohne Grund seine Zustimmung zur Wahl eines anderen,
von Sinclair Collis Ltd benannten Standortes verweigern.
Die Zigaretten und das Bargeld in den Automaten, die Zi-
garren und die anderen Tabakwaren blieben Eigentum von
Sinclair Collis Ltd. Der Lokalinhaber räumte Sinclair Collis
Ltd für die Dauer von zwei Jahren das ausschließliche
Recht ein, die Automaten, die deren Eigentum blieben,
aufzustellen und zu betreiben. Außerdem räumte der Ver-
trag Sinclair Collis Ltd das ausschließliche Recht ein, Zigar-
ren und sonstige Tabakwaren an den betroffenen Betrieb zu
liefern. Der Lokalinhaber verpflichtete sich weiters, für eine
ausreichende Stromversorgung zu sorgen und zu verhindern,
dass Automaten in den Räumlichkeiten aufgestellt werden,
mit denen ähnliche Waren abgegeben werden. Diejenigen
Automaten, die nicht zur Montage an Wänden vorgesehen
waren, konnten räumlich umgestellt werden. Sinclair Collis
Ltd behielt die ausschließliche Kontrolle über den Zugang
zu den Automaten, sicherte deren Befüllung und entnahm
das Geld zur vereinbarungsgemäßen Aufteilung.

Die britischen Commissioners entschieden im Januar
1996, dass die in dem Vertrag vorgesehenen Dienstleistun-
gen gem Art 13 Teil B Buchstabe b der 6. MWSt-RL von der
MWSt befreit seien, da der Vertrag ein Recht zur Inbesitz-
nahme eines Grundstücks begründe. Sinclair Collis Ltd, die
an einer Steuerpflichtigkeit der Dienstleistungen interessiert
war, um ihrerseits VSt abziehen zu können, legte gegen die-
se Entscheidung Rechtsmittel beim VAT and Duties Tribu-
nal, Manchester (Vereinigtes Königreich) ein. Der Verfah-
rensverlauf führte dazu, dass Sinclair Collis Ltd ein Rechts-
mittel beim House of Lords einlegte. Da das House of
Lords der Auffassung war, dass die Entscheidung des
Rechtsstreits eine Auslegung der 6. MWSt-RL erfordere,
hat es seine Entscheidung ausgesetzt und dem EuGH die
Frage, ob es eine Vermietung eines Grundstücks iSv Art 13
Teil B Buchstabe b der 6. MwSt-RL darstellen kann, wenn
der Eigentümer von Räumlichkeiten (der Lokalinhaber)
dem Eigentümer eines Zigarettenverkaufsautomaten das
Recht einräumt, den Automaten für einen Zeitraum von
zwei Jahren an einer von dem Lokalinhaber bezeichneten
Stelle in den Räumlichkeiten gegen einen prozentualen An-
teil an den Bruttoerträgen aus dem Verkauf von Zigaretten
und anderen Tabakwaren aufzustellen, zu betreiben und zu
warten, jedoch mit keinen anderen Besitz- und Kontroll-
rechten als in der schriftlichen Vereinbarung zwischen den
Parteien angegeben, zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der
EuGH sollte die Grundsätze festlegen, die bei der Entschei-
dung darüber anzuwenden sind, ob eine Vereinbarung eine
Vermietung eines Grundstücks in diesem Sinne darstellt.

2. Urteil und Begründung

Der EuGH führte dazu aus, dass erstens die in Art 13 der
6. MWSt-RL vorgesehenen Befreiungen nach stRsp eigen-
ständige Begriffe des Gemeinschaftsrechts darstellen und da-
her eine gemeinschaftsrechtliche Definition erfordern3).
Zweitens sind die Begriffe, mit denen die Steuerbefreiungen
nach Art 13 der 6. MWSt-RL umschrieben sind, eng aus-
zulegen, da sie Ausnahmen von dem allgemeinen Grund-
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3) Dazu EuGH 12. 9. 2000, Rs C-358/97, Slg 2000, I-6301, Kommission/
Irland – Tz 51; EuGH 16. 1. 2003, Rs C-315/00, Maierhofer – Tz 25;
dazu Grünwald/Pogodda, UR 2003, 189.

satz darstellen, dass jede Dienstleistung, die ein StPfl gegen
Entgelt erbringt, der MWSt unterliegt4).

Art 13 Teil B Buchstabe b der 6. Richtlinie definiert den
Begriff der Vermietung nicht und verweist auch nicht auf
seine Definition in den Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten5). Aus stRsp ergibt sich jedoch zum einen, dass das
grundlegende Merkmal der Vermietung von Grundstücken
iSv Art 13 Teil B Buchstabe b der 6. MWSt-RL darin be-
steht, dass dem Betreffenden auf bestimmte Zeit gegen eine
Vergütung das Recht eingeräumt wird, ein Grundstück so in
Besitz zu nehmen, als ob er dessen Eigentümer wäre, und jede
andere Person von diesem Recht auszuschließen 6). Zum ande-
ren ist für die Frage, wie ein steuerbarer Umsatz einzuord-
nen ist, eine Gesamtbetrachtung aller Umstände anzustellen,
unter denen der Umsatz erfolgt7). 

In dieser Hinsicht stellte der EuGH fest, dass es nach den
Angaben des vorlegenden Gerichts nicht Gegenstand des
Vertrages ist, dem Vertragspartner eine Fläche oder einen
Standort passiv zu überlassen und ihm dabei das Recht zu-
zusichern, diese Fläche oder diesen Standort wie ein Ei-
gentümer in Besitz zu nehmen und jede andere Person von
diesem Recht auszuschließen. Diese Feststellung werde
durch die Tatsache untermauert, dass erstens der Vertrag
keine genaue Abgrenzung der Fläche oder des Standorts für
die Aufstellung der Verkaufsautomaten innerhalb der Räum-
lichkeiten vorsieht. Im Gegensatz zu den Merkmalen 
der Vermietung sei nämlich der Standort des Automaten
nur insoweit von Bedeutung, als er die höchstmöglichen
Verkaufszahlen verspricht. Unter Berücksichtigung dieses
Kriteriums könnten die Automaten nach dem Vertrag
durchaus in bestimmtem Maß nach Belieben des Lokalin-
habers räumlich umgestellt werden. Zweitens gebe der Ver-
trag Sinclair Collis Ltd nicht das Recht, den Zugang zum
Standort der Automaten zu kontrollieren oder zu beschrän-
ken. Auch wenn Sinclair Collis Ltd nach dem Vertrag über
das ausschließliche Recht auf Zugang zu den Automaten
zum Zweck der Wartung, des Nachfüllens von Zigaretten
und der Entnahme des darin befindlichen Bargelds verfügt,
betrifft dieses Recht nämlich nur den Zugang zum Auto-
maten als solchem, insb zu seinem inneren Mechanismus,
und nicht den Zugang zu dem Teil der Fläche der Räum-
lichkeiten, auf dem sich der Automat befindet. Jedenfalls
sei dieses Recht nach den Angaben von Sinclair Collis Ltd
in der mündlichen Verhandlung auf die Öffnungszeiten der
Geschäftsräume beschränkt und kann nicht ohne Einwil-
ligung des Lokalinhabers ausgeübt werden. Im Übrigen
werde der freie Zugang Dritter zu den Automaten in der
Art und Weise ausgeübt, die der Lokalinhaber bestimmt,
insb während der Öffnungszeiten der Räumlichkeiten, und
nicht in einem von Sinclair Collis Ltd gesetzten Rahmen.
Unter diesen Umständen stelle die Inbesitznahme eines
Teils der Fläche oder eines Standortes innerhalb der Ge-

4) So insb EuGH 12. 9. 2000, Rs C-358/97, Kommission/Irland – Tz 52;
EuGH 18. 1. 2001, Rs C-150/99, Slg 2001, I-493, Stockholm Lindöpark
– Tz 25.

5) Dazu EuGH 4. 10. 2001, Rs C-326/99, Slg 2001, I-6831, Goed Wonen –
Tz 44.

6) In diesem Sinne EuGH 4. 10. 2001, Rs C-326/99, Slg 2001, I-6831,
Goed Wonen – Tz 55, und 9. 10. 2001, Rs C-108/99, Slg 2001, I-7257,
Cantor Fitzgerald International – Tz 21.

7) Dazu EuGH 2. 5. 1996, Rs C-231/94, Slg. 1996, I-2395, Faaborg-Gel-
ting Linien – Tz 12; dazu Weiß, UR 1996, 221; EuGH 4. 10. 2001, Rs 
C-326/99, Slg 2001, I-6831, Goed Wonen – Tz 26.

58



schäftsräume nach dem Vertrag nur ein Mittel zur Durch-
führung der Leistung dar, die Gegenstand dieses Vertrages
ist, nämlich der Einräumung des Rechts zum ausschließ-
lichen Verkauf von Zigaretten in den Räumlichkeiten durch
Aufstellung und Wartung von Verkaufsautomaten im Aus-
tausch gegen einen Prozentsatz der Erträge. 

Aufgrund all dieser Erwägungen antwortete der EuGH
auf die vorgelegte Frage, dass Art 13 Teil B Buchstabe b der
6. MWSt-RL dahin auszulegen ist, dass es keine Vermietung
eines Grundstücks iSd genannten Vorschrift darstellt, wenn der
Eigentümer von Räumlichkeiten (der Lokalinhaber) dem
Eigentümer eines Zigarettenautomaten das Recht einräumt,
den Automaten für einen Zeitraum von zwei Jahren an einer
von dem Lokalinhaber bezeichneten Stelle in den Räumlich-
keiten gegen einen prozentualen Anteil an den Bruttoerträgen
aus dem Verkauf von Zigaretten und anderen Tabakwaren auf-
zustellen, zu betreiben und zu warten, jedoch mit keinen
anderen Besitz- und Kontrollrechten als in der schriftlichen
Vereinbarung zwischen den Parteien angegeben.

3. Würdigung und Konsequenzen für die Praxis

Der EuGH definiert im vorliegenden Urteil die charakter-
bestimmenden Merkmale für das Vorliegen einer Grund-
stücksvermietung. Er führt aus, dass Artikel 13 der 
6. MWSt-RL den Begriff der Vermietung zwar nicht defi-
niert, diese jedoch der eigentumsähnlichen Inbesitznahme
eines Grundstückes bedarf8). Ist die Inbesitznahme eines
Grundstückes hingegen als bloßes Mittel zur Durchführung
einer anderen vertraglich vereinbarten Leistung zu sehen, 
so liegt nach Auffassung des EuGH keine Grundstücksver-
mietung vor9).

Bei den im Ausgangssachverhalt dargestellten Automa-
tenaufstellungsverträgen besteht der Leistungsinhalt in der
Einräumung des Rechts zum ausschließlichen Verkauf von
Zigaretten in den Räumlichkeiten durch Aufstellung und
Wartung von Verkaufsautomaten im Austausch gegen einen
Prozentsatz der Erträge. Bereits nach der derzeitigen österr
Praxis sollte diese Leistung ebenfalls als steuerbare und steu-
erpflichtige sonstige Leistungen zu qualifizieren sein; für
den konkreten Fall der Automatenaufstellung hatte auch
der VwGH im Erk vom 20. 7. 1999, 93/13/017810), implizit
diese Ansicht vertreten. Der nunmehr vom EuGH entschie-
dene Fall bestätigt auch die österr Verwaltungspraxis und 
Rsp bei der Handhabung vergleichbarer Konstellationen:

Der GA wies etwa in seinen Schlussanträgen auf die Ver-
gleichbarkeit mit der Bewirtung in einem Hotelrestaurant im
Unterschied zur Anmietung eines Hotelzimmers hin11):
Während es in letzterem Fall entscheidend auf die Inbesitz-
nahme des Zimmers selbst ankommt, steht in ersterem Fall
die Bewirtung, mithin die Erbringung verschiedener
Dienstleistungen, im Vordergrund. Für die Entgegennahme
der Dienstleistungen ist es zwar erforderlich, dass der Gast
an einem Tisch im Restaurant Platz nimmt, mithin einen
bestimmten Teil des Grundstücks vorübergehend nutzt; auf

diese Nutzung kommt es nach Sinn und Zweck des Ver-
trags jedoch nicht primär an, weshalb darin keine Inbesitz-
nahme jenes Grundstücksteils, auf dem sich der Tisch be-
findet, zu sehen ist.

Ähnlich ist zB die Gestattung der Nutzung eines Golfplat-
zes zu sehen12). Obwohl nämlich das Golfspielen ohne Golf-
platz offensichtlich schwierig ist, besteht die Dienstleistung
in diesem Fall darin, dass Gelegenheit zum Golfspielen und
nicht zur Inbesitznahme des Golfplatzes geboten wird. In
diesem Sinne hat auch der VwGH zum UStG 1972 judi-
ziert, dass bei Ausübung der Sporttätigkeit in einem Fitness-
Studio der „Grundstückskomponente“ nur eine ganz unter-
geordnete Bedeutung zukommt, die gegenüber der im Vor-
dergrund stehenden Gerätenutzung zu vernachlässigen ist13).
Diese Überlegung greift überhaupt etwa bei Umsätzen aus
dem Betrieb von Tennisplätzen, Golfplätzen, Minigolfanlagen
und anderen Sport- und Spielanlagen, wenn vom leistenden
Unternehmer außer der bloß „passiven“ Zurverfügungstel-
lung des Grundstückes (samt Anlagen) noch geschäftliche
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Sport- oder Spiel-
anlage, wie zB Aufsicht, Verwaltung, ständige Unterhal-
tung, erbracht werden14). Analoges gilt für Abbauverträge15),
wenn die Entgeltsbemessung nach Umfang des abgebauten
Materials erfolgt. Etwas anderes gilt freilich, wenn zB die
gesamte Tennisplatz-, Golfplatzanlage und dgl „passiv“ zB
einem Verein oder einer Gesellschaft, der/die die Anlage in
der Folge betreibt, zur Nutzung überlassen wird; so kann
derzeit eine Aufteilung des Entgelts in einen auf die (unecht
steuerfreie) Grundstücksvermietung entfallenden und einen
auf die anderen (steuerpflichtigen) Leistungen (einschließ-
lich Überlassung der Betriebsvorrichtungen) entfallenden
Entgeltsteil erfolgen16). Der VwGH hat diese Aufgliederung
bereits für die Vermietung ganzer Tennisplätze 17), für die
Benützung von Campingplätzen 18) sowie für die Überlas-
sung von Messestandplätzen 19) judiziert.

Vergleichbar gestaltet sich auch die Sichtweise bei einer
Mautstraße 20). Hauptzweck des Mautvertrages ist es näm-
lich weniger, dass ein Grundstück genutzt werden soll, son-
dern vielmehr, dass eine einzige Serviceleistung auf diesem
Grundstück in Anspruch genommen werden soll. Dem
Autofahrer kommt es nämlich nicht auf den kurzen Ge-
brauch des Grundstücks an, sondern auf die sichere und
schnelle Passage.

Keine Änderung durch das Urteil in der Rs Sinclair Collis
ergibt sich ua im Hinblick auf die Vermietung von Betriebs-
vorrichtungen 21) und Autoabstellflächen 22), die zwar grund-

12) Siehe Schlussanträge GA Jacobs, 26. 9. 2000, Rs C-150/99, Slg 2001, 
I-497, Stockholm Lindöpark – Tz 35; Schlussanträge GA Alber 10. 10.
2002, Rs C-275/01, Sinclair Collis – Tz 48.

13) VwGH 26. 11. 1990, 90/15/0062, ÖStZB 1991, 397; VwGH 12. 11.
1990, 90/15/0043, ÖStZB 1991, 396.

14) Siehe auch EuGH 18. 1. 2001, Rs C-150/99, Slg 2001, I-493, Stockholm
Lindöpark.

15) Rz 892 UStR 2000; VwGH 3. 11. 1986, 85/15/0098, ÖStZB 1987, 389.
16) Rz 891 UStR 2000.
17) VwGH 18. 11. 1985, 84/15/0148, ÖStZB 1986, 304 (Vermietung einer

kompletten Tennissportanlage).
18) Siehe zB VwGH 29. 1. 1990, 88/15/0020, ÖStZB 1990, 458.
19) VwGH 22. 11. 1965, 2379/64, ÖStZB 1966, 51; siehe auch Rz 891 UStR

2000.
20) Schlussanträge GA Alber 27. 1. 2000, Rs C-358/97, Slg 2000, I-6304,

Kommission/Irland – Tz 67.
21) Rz 895 UStR 2000.
22) Rz 894 UStR 2000.

8) In diesem Sinne EuGH 4. 10. 2001, Rs C-326/99, Slg 2001, I-6831,
Goed Wonen – Tz 55, und 9. 10. 2001, Rs C-108/99, Slg 2001, I-7257,
Cantor Fitzgerald International – Tz 21.

9) Siehe oV, Aufstellung eines Zigarettenautomaten im Geschäftsraum
keine steuerbefreite Grundstücksvermietung, UR 2003, 348 ff.

10) VwGH 20. 7. 1999, 93/13/0178, ÖStZB 2000/1.
11) Schlussanträge GA Alber 10. 10. 2002, Rs C-275/01, Sinclair Collis – 

Tz 47.
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sätzlich unter die Befreiung fallen würde23), jedoch in § 6
Abs 1 Z 16 UStG wiederum explizit von der Befreiung aus-
genommen ist.

4. Zusammenfassung

Der EuGH hat in der Rs C-275/01 Sinclair Collis Ltd, zur
Frage der mehrwertsteuerlichen Behandlung der Aufstellung
eines Zigarettenautomaten in Geschäftsräumlichkeiten geur-

ÖStZ 1. Februar 2004 / Nr. 3 / Art.-Nr. 140

23) Siehe VwGH 22. 2. 1988, 86/15/0123, ÖStZB 1989, 23, zur Überlas-
sung eines nicht bestimmten (zur Zeit des Eintreffens des Fahrzeugs
jeweils gerade freien) Pkw-Abstellplatzes in einer Großgarage.

teilt, dass diese nicht als steuerbefreite Grundstücksvermie-
tung anzusehen, sondern als grundsätzlich steuerpflichtige
sonstige Leistung zu qualifizieren ist. Bereits nach der der-
zeitigen österr Praxis sollte diese Leistung ebenfalls als steuer-
bare und steuerpflichtige sonstige Leistung anzusehen sein.
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Brunner/Pavlik,  Der unabhängige Finanzsenat – 
Organisation und Verfahren.
Verlag LexisNexis ARD Orac, Wien 2004.

Mag. Bernhard Renner*)

Seit Beginn des Jahres 2003 ist für die Berufungserledigung in
Abgabensachen des Bundes mit dem Unabhängigen Finanzsenat
(UFS) eine neue Behörde zuständig, die für viele betroffene
Rechtsanwender eine noch relativ unbekannte Größe ist. Weit-
reichende Änderungen haben sich einerseits infolge des „Zwei-
Parteien-Systems“ im Ablauf des Rechtsmittelverfahrens sowie
andererseits – insb durch Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit
– in der Behördenorganisation ergeben. Mitglieder des UFS ha-
ben sich nun als „Insider“ des Themas angenommen und eine –
durchaus subjektive und kritische – Beschreibung von Verfah-
rensgrundsätzen und Behördenaufbau verfasst.

Aufbaumäßig wird nach einer Darstellung über Zielvorgaben
und Werdegang des UFS (Kapitel 1) der verfassungsrechtliche
Hintergrund ausgeleuchtet (Kapitel 2). Kapitel 3 befasst sich mit
dem „Innenbereich“ des UFS (dh dem Behördenaufbau und
seinen Organen). Die Kapitel 4 und 5 als „Herzstück“ des Buches
setzen sich intensiv mit den Verfahren im Steuer- und Beihilfen-,
Finanzstraf- sowie Zollbereich auseinander. Kapitel 6 resümiert
die Rechtsentwicklung des UFS und bringt – aus Sicht der Au-
toren – Verbesserungsvorschläge für die Zukunft. Den Abschluss
des Werkes bildet ein für die Praxis wertvoller „Serviceteil“.

Die Behandlung des „Innenbereiches“ des UFS tangiert schein-
bar „Außenstehende“ (dh „Nichtmitglieder“) am wenigsten. Der
erste Eindruck täuscht, da Kenntnisse der Behördenorganisation
zum Verständnis von Verfahrensabläufen in einer unabhängigen
Behörde wesentlich beitragen. Rechtsanwender erhalten „aus ers-
ter Hand“ wichtige Informationen, die durch Bezugnahme auf
Bestimmungen der Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung
auch die eigene Position des UFS zu seinem Tätigkeitsbereich um-
fassen. Die diesbezüglichen Ansichten der Autoren sind gegenüber
„Leitungsorganen“ (Präsidentin und Vorsitzende) des UFS und
dem BMF durchaus kritisch und von einem gewissem Misstrauen
getragen. Obwohl sie mE teilweise überzogen sind, weil auch eine
weisungsfreie Behörde ohne eine gewisse Spitze nicht bestehen
kann, zeigen sie, dass den Autoren Wohl und Ansehen des UFS
am Herzen liegt und sie dafür auch öffentlich einstehen.

Der Ausblick in die Zukunft ist ebenfalls persönlich gefärbt:
Gerade dem – auch vom Verfassungskonvent angedachten –
Modell einer möglichen Zukunft der Rechtsmittelpflege in Ver-
waltungssachen in einer „neuen“ Behörde (Landesverwaltungs-
gerichtshöfe oder Finanzgerichte) stehen viele Mitglieder zwar
reserviert gegenüber, dennoch sind konstruktive Denkanstöße
einer weiteren Verbesserung des Rechtsschutzes im Abgabenbe-
reich sicherlich dienlich.

Hins des Verfahrens machen interessante Vergleiche mit Ver-
fahren in anderen unabhängigen Behörden (UBAS, UVS der

Länder, VwGH, deutsche Finanzgerichte) das Werk für einen
Leser, dessen Interesse über eine bloße Anleitung des Agierens
im Rechtsmittelverfahren hinausgeht, absolut interessant und er-
weitern den Horizont.

Die Darstellung des Berufungsverfahrens ist intensiv und
sowohl für Parteienvertreter (dh jene der Berufungswerber und
der Abgabenbehörden erster Instanz) als auch UFS-Mitglieder
äußerst informativ. Der Bogen spannt sich vom Verfahrensgang
(unter besonderer Berücksichtigung des kontradiktorischen Ver-
fahrens) über die Darstellung einzelner Entscheidungsformen,
Besonderheiten und Unterschiede der Senats- bzw Einzelzustän-
digkeit sowie des persönlichen Agierens vor dem UFS (mündli-
che Verhandlung, Erörterungstermin), das Verhältnis zwischen
UFS und Finanzämtern bis zu Aussagen zu Einzelbestimmun-
gen. Insb die Ausführungen zum neuen Erörterungstermin zeu-
gen von der hohen Praxisrelevanz des Buches.

Dargestellt werden – neben den bereits erwähnten Rechtsver-
gleichen – die Gesetzesmaterialien, eigene Kommentare sowie
Praxistipps. In Exkursen werden zwei besondere „Steckenpferde“
der Autoren geritten: einerseits das Verhältnis zwischen Vorsit-
zendem und Referenten, andererseits wird eine Lanze für das
Prinzip der festen Geschäftsverteilung gebrochen. Obwohl mei-
ne persönliche Position (aus Überzeugung und auch aus meiner
Vorsitzendenrolle heraus) hier von jener Brunner/Pavliks ab-
weicht, erachte ich ihre Ansichten als durchaus interessant und
die künftige Fachdiskussion belebend. Der Leser des Werkes
mag sich selbst ein Urteil darüber bilden, ob er mit der Meinung
der Autoren konform geht.

Der abschließende Serviceteil beinhaltet die wesentlichsten ge-
setzlichen Bestimmungen sowie relevante Auszüge aus Geschäfts-
ordnung und Geschäftsverteilung. Musterschriftsätze für Ein-
gaben im Rechtsmittelverfahren (Berufungsschriften, Vorlage-
anträge, Aussetzungsanträge), für Devolutionsanträge sowie für
höchstgerichtliche Beschwerden erweitern das Angebot. Interes-
sant ist auch die „Liste der angefochtenen Bescheide“, aus der
ersichtlich ist, welche Vielzahl beim UFS bekämpfbarer Be-
scheidtypen (mehr als 300) von Abgabenbehörden erster Instanz
erlassen werden können.

Im Ergebnis kommentieren Brunner/Pavlik erstmalig zusam-
menhängend Organisation des und Verfahren vor dem UFS und
Hintergründe, die zu seinem Entstehen geführt haben. Die Aus-
führungen zeugen von intensiver Befassung mit der Materie, wo-
bei der Umstand, dass sie sich nur teilweise mit der „offiziellen“
Meinung decken, zu Diskussionen führen wird und auch soll.
Dass die Autoren Leitungspositionen im UFS und der Art der
gesetzlich vorgegebenen Geschäftsverteilung reserviert gegen-
überstehen, positioniert ihr Verständnis der „Unabhängigkeit“,
vermag aber nur teilweise zu überzeugen.

Brunner/Pavlik haben ein „Basiswerk“ des neuen Abgaben-
rechtsmittelverfahrens geschaffen, das bei keinem Parteienvertre-
ter, in keiner Universitätsbibliothek, aber auch – trotz oder gerade
wegen kritischer Kommentierung – in der Finanzverwaltung und
in Senaten des UFS selbst nicht fehlen sollte und die Weiterent-
wicklung des Abgabenverfahrensrechts sicherlich prägen wird.
Aus meiner Sicht kann es – obwohl ich mit den Autoren nicht in
allen Punkten einer Meinung bin – nur weiterempfohlen werden.

Fachliteratur

*) Der Autor ist Vorsitzender dreier Berufungssenate an der Außenstelle
Linz des UFS. Weiters ist er Mitglied des Unvereinbarkeitsausschusses,
Bereichsredakteur der UFS-Datenbank und war in der Entstehungs-
phase des UFS in mehrere Arbeitskreise eingebunden. Zum Thema UFS
hat er bislang für verschiedene Zeitschriften Fachbeiträge verfasst.
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